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Der haushalts- und finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Herr Dr. 

Marcus Optendrenk MdL, hat für die Sitzung des Haushalts- und Fi

nanzausschusses des Landtags NRW am 12.11.2013 den Tagesord

nungspunkt "Haushaltsberatungen 2014 - Einzelplan 04" angemeldet 

und um einen schriftlichen Bericht zu den von ihm übersandten Fragen 

gebeten. Als Anlage übersende ich den Bericht der Landesregierung in 

120-facher Ausfertigung zur Weiterleitung an die Mitglieder des Haus

halts- und Finanzausschusses. 
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Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 

37. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 12. November 2013 

Schriftlicher Bericht zu TOP: 

"Haushaltsberatungen 2014 - Einzelplan 04" 



1. Gibt es einen Sanierungsstau bei Justizvollzugseinrichtungen bzw. gibt es ei

nen erhöhten Investitionsbedarf zur Modernisierung/Sanierung von Justizvoll

zugseinrichtungen? 

2. Wenn ja, wo d.h. an welchen Standorten ist der Modernisierungsbedarf be

sonders hoch? 

3. Wie soll ein möglicher Sanierungsstau bei Justizvollzugseinrichtungen besei

tigt werden und kann dies im Rahmen der jährlichen Bau- und Mietlistenver

fahren mit einem Baransatz in 2014 von 30 Mio. Euro und einer VE von 240 

Mio. Euro erfolgen? 

4. Wie kann ein möglicher erhöhter Investitionsbedarf finanziert werden und gibt 

es dazu bereits Planungen im JM bzw. in der Haushaltsabteilung des FM? 

5. Wie ist in diesem Zusammenhang die mit der Ergänzungsvorlage aufgenom

mene Verpflichtungsermächtigung für Grunderneuerungen von Justizvollzugs

anstalten einschließlich damit zusammenhängender Erweiterungsmaßnahmen 

LH.v. 7,735 Mio. Euro einzuordnen. 

zu 1.: 

In den nächsten Jahren werden beträchtliche Reinvestitionen in die Justizvollzugs

gebäude des Landes Nordrhein-Westfalen erforderlich. 

Der festgestellte Sanierungsbedarf resultiert teilweise aus dem Alter der liegenschaf

ten. Schließlich sind zahlreiche Anstalten des geschlossenen Vollzuges in Altbauten 

aus preußischer Zeit untergebracht. Anderenorts ist der Reinvestitionsbedarf auf die 

in den 60iger und 70iger Jahren verwandten Baustoffe und Bauweisen zurückzufüh

ren. Nicht zuletzt sind bauliche Maßnahmen wegen der inzwischen geänderten 

vollzug lichen Anforderungen erforderlich. 

zu 2.: 

Besonders hoch ist der Erneuerungsbedarf bei den Justizvollzugsanstalten, die in 

besonderer Weise von den unter Nr. 1 genannten Defiziten betroffen sind. Dazu zäh

len unter anderem die Justizvollzugsanstalten Will ich I und Münster. Hinsichtlich der 

Justizvollzugsanstalten Werl und Bochum konnte die Finanzierung dringender Er

neuerungsmaßnahmen (Werl: Unterkunftsgebäude und Arbeitsbereich für Siche

rungsverwahrte und Teilerneuerung; Bochum: Teilerneuerung) bereits in den Mietlis

tenverfahren 2012 bzw. 2013 berücksichtigt werden. 



zu 3.: 

Bei der Planung der notwendigen Sanierung der Justizvollzugsanstalten des Landes 

wird die Landesregierung die vollzug lichen Notwendigkeiten ebenso berücksichtigen 

wie die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Landes. 

zu 4.: 

Die Landesregierung erarbeitet derzeit zusammen mit dem BLB NRW den Rahmen 

(Prioritäten, Finanz- und Zeitplanung) für die notwendigen Sanierungs- bzw. 

Neubaumaßmahmen. 

zu 5.: 

Es besteht keinerlei Zusammenhang zwischen dem aktuell hohen Investitionsbedarf 

und der im Rahmen der Ergänzungsvorlage aufgenommenen Verpflichtungsermäch

tigung. Die mit der Ergänzungsvorlage eingebrachte Verpflichtungsermächtigung 

dient wie in den Vorjahren der kontinuierlichen Fortführung notwendiger Erneue

rungsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten. Sie ist nicht Bestandteil der in Rede 

stehenden Reinvestitionsplanung. 


